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Karl Ziircher, Verbandssekretir SVW

Aus Jahresberichten unserer Mit-
gliedgenossenschaften oder durch per-
sonliche Interventionen wird man immer
wieder mit den verschiedensten, den ge-
nossenschaftlichen Wohnungsbau
hemmenden Schwierigkeiten konfron-
tiert. Unverstindlich ist dabei fiir uns oft,
feststellen zu miissen, mit welcher
Gleichgiiltigkeit und negativer Einstel-
lung mancher verantwortlicher Behor-
den viele genossenschaftliche Uberbau-
ungen verzogert, wenn nicht gar verun-
moglicht werden. Im Wissen um diese
Situation hat der Schweizerische Ver-
band fiir Wohnungswesen in seiner Ver-
nehmlassung zum kommenden Bundes-
gesetz zur Forderung des Wohnungs-
baus und des Erwerbs von Wohnungs-
und Hauseigentum folgendes festgehal-
ten:

«Wenn in unseren Kreisen gegeniiber
der ganzen Vorlage oft eine gewisse
Skepsis zum Ausdruck kommt, so wegen
der oft bitteren und kostspieligen Erfah-
rungen im Verkehr mit den zustindigen
Stellen in Gemeinden und Kantonen.
...Was geschieht etwa, wenn eine Ge-
meinde von vorneherein erklirt, sie wol-
le keinen sozialen Wohnungsbau ?»

Auch in unserer Vernehmlassung zum
Entwurf fiir ein Bundesgesetz iiber die
Raumplanung haben wir auf das

«..immer wieder zogernde, oft direkt
wiederspenstige Verhalten der Gemein-
den...»

hingewiesen. Wir hoffen, dass die ver-
antwortlichen eidgendéssischen Instan-
zen bei der Bereinigung der beiden Ge-
setze diese von uns aufgezeigten Pro-
bleme entsprechend beriicksichtigen.
Wit wollen aber nicht verheimlichen,
dass es auch eine grosse Zahl von Be-
hérden gibt, die dem genossenschaftli-
chen Wohnungsbau nicht nur wohl ge-
sinnt, sondern auch fordernd gegeniiber-
stehen.

Welche Folgen auf Baukosten und
damit direkt auf die Mietzinse die Ver-
schleppung der Behandlung von Bau-
eingaben durch die Behorden haben
konnen, zeigt folgendes, dem Mittei-
lungsblatt unserer Sektion Basel ent-
nommenes Beispiel: Nach jahrelanger
Vorbereitung hat die Basler Wohnge-
nossenschaft, mit Sitz in Basel, am 1.
Mirz 1972 ihr vorgingig mit der Ge-
meinde Miinchenstein abgesprochenes
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Baugesuch eingereicht, mit der Bitte,
dieses unter Vorbehalt der endgiiltigen
Zusammenlegung des Areals moglichst
dringend zu behandeln. Die Gemeinde
Miinchenstein hat darauf aus rein for-
mellen Griinden Einsprache erhoben,
wodurch aber die grundsétzliche Be-
handlung des Baugesuches nicht beein-
trachtigt war. Als der Zusammenle-
gungsvertrag perfekt war, hat die Ge-
meinde ihre Einsprache prompt zuriick-
gezogen.

Die weitere Behandlung des Baugesu-
ches ist fiir die hierfiir zustandigen amt-
lichen Stellen kein Ruhmesblatt. Wenn
sich die Wohngenossenschaft iiber den
Stand des Gesuches erkundigte, erhielt
sie die Antwort, das Gesuch sei unauf-
findbar. Zweimal musste ein Vertreter
des projektierenden Architekturbiiros
die Plane in den Bureaus der Baupolizei
ausgraben. Ein andermal wurde die Ge-
suchsstellerin mit kaum glaublichen
Ausreden, wie «Der Beamte ist in den
Ferien», oder «Der Beamte ist im Mili-
tardienst» usw. abgefertigt. Vollig unbe-
griindete und an den Haaren herbeige-

.zogene Einwédnde wurden erhoben. Un-

terlagen wurden verlangt, welche schon
langst eingereicht worden waren. Im
November 1972 hiess es endlich, das
Baugesuch sei in Ordnung, es miisse nur
noch unterschrieben werden. Als dar-
aufhin wieder nichts geschah und sich
die Gesuchsstellerin energisch nach dem
Verbleib erkundigte, teilte man wieder
mit, es missten Plane 1:50 eingereicht
werden. Nach weiteren telefonischen
Erkundigungen wurden von Seite der
verantwortlichen Behorde weitere un-
richtige Aussagen gemacht.

Nach all diesem Hin und Her hat die
Basler-Wohngenossenschaft auf den 23.
Dezember 1972 eine Unterredung mit
dem Chef der kantonalen Baupolizei
verlangt. Die Unterredung ergab, dass
das Gesuch vollstandig in Ordnung war.
Um nicht wiederum ohne Zusage nach
Basel zuriickkehren zu miissen und ge-
stiitzt auf die bisherigen Erfahrungen mit
den verantwortlichen Gemeindebehor-
den, wurde von Seite der Genossen-
schaft eine schriftliche Bestatigung ver-
langt, welche auch abgegebenen wurde
und folgenden Wortlaut hat:

«Baugesuch 469/72 Basler Wohnbau-
genossenschaft Basel, Parzelle 909, Le-
hengasse, Miinchenstein. Die Plane sind
heute in Ordnung. Die Baubewilligung
wird im Verlaufe des Monats Januar
1973 erteilt werden kdnnen.»

Der Januar 1973 verstrich aber, ohne
dass die Baubewilligung eintraf. Auf per-
sonliche Anfrage hin wurde mitgeteilt,
die Bewilligung sei fertig, sie miisse nur
noch geschrieben werden. Spater wurde
wiederum mitgeteilt, die Bewilligung sei
noch nicht in Ordnung, es fehle das
Schattenprofil. Aber gerade diese Ange-
legenheit wurde bereits am 18. Juli 1972
durch einen besonderen regierungsritli-
chen Baubeschluss genau geregelt. Und
so ging das Spiel weiter, bis endlich am
17. Midrz 1973 die definitive Baubewilli-
gung erteilt wurde.

Man mochte glauben, dass dies alles
ein persiflierender Roman sei. Die finan-
ziellen Konsequenzen, die sich aus der
Haltung der Gemeindebehorden erge-
ben, reden aber eine realistische Spra-
che:

Kostenvoranschlag

Juni 1969 Fr. 5850°000.—
Kostenvoranschlag

Januar 1973 Fr.9°390°000.—
Mehrkosten Fr. 3'540°000.—

oder rund 60 Prozent.

Auf die Mietzinse umgerechnet ergibt
dies: Im Oktober 1970 wire eine 3'%-
Zimmer-Wohnung auf Fr. 500.- zu
stehen gekommen, heute muss dafiir Fr.
750.- bezahlt werden; fiir eine 4Y%-
Zimmer-Wohnung ist das Verhdltnis:
Oktober 1970 Fr. 560.—, heute Fr. 840.—.

Sicher kann in diesem gravierenden
Falle von einer behérdlichen Schikane
gesprochen werden, welche nicht nur
die oben erwéhnten finanziellen Konse-
quenzen hat, sondern auch dazu beitragt,
dass zwangslédufig die einen oder ande-
ren bauwilligen gemeinniitzigen Bautra-
ger trotz allem Idealismus sich fragen,
ob ihre Energie und Dynamik nicht fiir
etwas verwendet werden sollte, das we-
niger Miihsal und Arger bringt, und -
siche oben - mehr Erfolg.

235



	Unverständlich und unvernünftig

